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§ 2
(1) Der Erwerb und das Feilbieten der im § 1 genann

ten Gegenstände im Umherziehen (§ 55 der Gewerbe
ordnung), ferner im Gemeindebezirke des Wohnsitzes 
oder der gewerblichen Niederlassung von Haus zu Haus, 
an und auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen sowie 
an anderen öffentlichen Orten, insbesondere in Wirt
schaften, Gaststätten, in sämtlichen Räumen von Beher
bergungsunternehmungen, Bahnhöfen, auf Eisenbahnen 
und sonstigen öffentlichen Beförderungsmitteln, in öffent
lichen Versammlungen, in öffentlichen Anstalten und an 
Arbeitsstätten, sind verboten.

(2) Unberührt bleiben die Vorschriften über den Ge
schäftsbetrieb der Handlungsreisenden im Abschnitt 1 
Nr. 1 der Ausführungsbestimmungen zur Gewerbeord
nung vom 27. November 1896 (RGBl. S. 745).

(3) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht für den Erwerb 
und das Feilbieten der im § 1 genannten Gegenstände 
auf Börsen, die unter staatlicher Aufsicht stehen; sie gilt 
ferner nicht für Versteigerungen, die durch eine zur Ver
steigerung öffentlich zugelassene Person vorgenommen 
oder die mindestens achtundvierzig Stunden vorher bei 
der Polizeibehörde angemeldet sind.

§ 3
(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 

dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich den Vor
schriften der §§ 1 und 2 zuwiderhandelt.

(2) Bei Fahrlässigkeit tritt Gefängnis bis zu einem 
Jahre und Geldstrafe oder eine dieser Strafen ein.

(3) Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen
stände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, er
kannt werden, ohne Unterschiede, ob sie dem Täter oder 
einem Teilnehmer gehören oder nicht.

14


	§ 2

	§ 3


